
Förderverein der Städtischen Sing- 

und Musikschule Weil am Rhein e.V 

 

 

 

Datenschutzordnung 
für den Förderverein der städtischen Sing- und Musikschule, c/o Sing- und Musikschule Weil am Rhein, 

Humboldtstr. 2, 79576 Weil am Rhein, 

eingetragen im Vereinsregister, Registergericht Freiburg, Registernummer VR 411049, 

zur Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 DSGVO. 

Verantwortlich: Thomas Harms, Jürgen Valley 

Grundsätze: Die Datenschutzordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie wird vom Vorstand beschlossen und bei 

Bedarf aktualisiert. 

Bei der Erhebung von Daten gilt das Prinzip der Datensparsamkeit. Es werden erhoben  

von Mitgliedern: Name, Vorname, Postadresse, Bankdaten.  

von Spendern: Nur wenn Zuwendungsbestätigungen gewünscht werden: Name, Vorname, Postadresse. 

von Interessenten: die angegebenen Kontaktdaten zur Kontaktaufnahme und Information. 

Freiwillige Zusatzangaben: E-Mail-Adresse, Telefonnummer - erwünscht zur Erleichterung die Kommunikation. 

Zweck der Datenerhebung sind die Verfolgung der Vereinsziele und die Mitgliederverwaltung und -betreuung, 

insbesondere der Einzug der Mitgliedsbeiträge und der Versand von Mitgliederinformationen und Einladungen. 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten: Auf der Homepage des Vereins werden die Namen der Mitglieder 

des erweiterten Vorstandes und des Beirats gemäß deren Einwilligung bekannt gegeben. Daten weiterer Mitglieder 

werden nur anlassbezogen und mit deren ausdrücklicher Zustimmung veröffentlicht. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vereins ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO. 

Sicherheit der personenbezogenen Daten: Personenbezogene Daten werden bestmöglich geschützt. Alle an der 

Datenverarbeitung beteiligten Personen sind dem Datengeheimnis verpflichtet und nutzen die notwendigen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen wie Pseudonymisierung, Verschlüsselung, Passwort-Schutz, Firewall und regelmäßige 

Datensicherung. 

Bei einem Wechsel von an der Datenverarbeitung beteiligten Personen wird die vollständige Übergabe des 

Datenbestandes und die vollständige Löschung elektronischer Daten bei dem vorherigen Bearbeiter sichergestellt. 

Datenverarbeitung: Im Datenverarbeitungsverzeichnis ist aufgelistet, welche Personen mit welchen Daten umgehen.  

Das Datenverarbeitungsverzeichnis wird vom Vorstand fortlaufend aktualisiert. Betroffene können vom Vorstand 

jederzeit eine Kopie des aktuellen Datenverarbeitungsverzeichnisses in Textform erhalten.  

Folgender Auftragsverarbeiter ist für den Verein tätig: Sekretariat der Städt. Sing- und Musikschule Weil am Rhein. 

Datenübermittlung: Personenbezogene Daten werden ausschließlich vom Vereinsvorstand in dem für die Verfolgung 

der Vereinsziele notwendigen Umfang verarbeitet sowie dem benannten Auftragsverarbeiter ausschließlich 

auftragsbezogen übermittelt.   

Auskunfts- und Berichtigungsrechte: Betroffene erhalten jederzeit Auskunft in Textform über die von ihnen 

gespeicherten Daten. Sie können jederzeit eine Berichtigung des Datenbestandes oder eine Einschränkung der 

Verarbeitung ihrer Daten fordern. 

Löschung von personenbezogenen Daten: Personenbezogenen Daten werden aus allen Verzeichnissen gelöscht, wenn 

dies Verarbeitungsgrundlage entfällt oder der Betroffene dies verlangt, sofern dem keine gesetzlichen Vorgaben 

entgegenstehen. 

Konsequenz der Löschung notwendiger Daten: Fordert ein Mitglieder die Löschung von Daten, die zu den für die 

Verfolgung der Vereinsziele notwendigen Pflichtangaben gehören, endet dessen Mitgliedschaft. 

Historisch wichtige Unterlagen werden in einem Vereinsarchiv aufbewahrt, zu dem nur der Vorstand Zugang hat. 

Eine Datenschutz-Folgeabschätzung ist nicht notwendig, da die Form der Verarbeitung der Daten kein hohes Risiko für 

die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person zur Folge hat. 

Sicherheitsvorfälle: Kommt es bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Sicherheitsvorfällen wie 

Diebstahl, Hacking, Fehlversendung, Verlust etc., ist der Vorstand verpflichtet, die gesetzlichen Meldepflichten einzuhalten 

und die Datenpanne möglichst innerhalb 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde zu melden. 

Formulierungen: Im Sinne der Gleichstellung von Frauen und Männern sind Bezeichnungen von Personen immer in der 

weiblichen und männlichen Form zu lesen. 

Beschwerdestelle: Betroffene können sich bei Beschwerden an den Landesbeauftragten für Datenschutz Baden-

Württemberg wenden: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

Verabschiedet von Vorstand am 18.05.2018 


